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An das 
Präsidium des Nationalrates 

Datum: 

IHR ZEICHEN 
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NSER Z91CHEN DATUM 
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451/90/Dr.Schn/M 3.4.1990 

BETRIFFT: Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Devisengesetz geändert wird 

Die Kammer der Wirtschaftstreuhänder gestattet sich, in der Anlage 25 Ausfertigungen 
ihrer Stellungnahme zu o.a. Entwurf mit der Bitte um Kenntnisnahme zu übermitteln. 
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An das .•• , ... A ~.~.' T~~?"~~i~ij Bundesministerium für Finanzen Neue ,Te'efon"~..(;"":\)',,,, 

Himmelpfortgasse 4-8 
1015 Wien 
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Neue Te I efaxnmmer;\':.')i'>· 

IHR ZEICHEN 

BETRIFFT: 
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IHRE NACHRICHT VOM UNSER ZEICHEN DATUM 

GZ. 03 0110jl-Vj2j90 12.3.1990 45lj90jDr.SchnjM 3.4.1990 

Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Devisengesetz 
geändert wird 

Unter Bezugnahme auf die Ubersendungsnote des Bundes­
ministeriums für Finanzen GZ. 03 0110jl-Vj2j90 vom 12.3.1990 
gestattet sich die Kammer der Wirtschaftstreuhänder, zum Ent­
wurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Devisengesetz geändert 
wird, wie folgt Stellung zu nehmen: 

Gegen die vorgesehene, durch ein Erkenntnis des Verfassungs­
gerichtshofes notwendig gewordene Novellierung des § 2 
Devisengesetz bestehen seitens der Kammer der Wirtschafts­
treuhänder keine Bedenken. 

Die Kammer nimmt jedoch den gegenständlichen Gesetzesentwurf 
zum Anlaß, um darauf hinzuweisen, daß es der internationalen 
Freizügigkeit widerspricht, wenn die österreichische 
Nationalbank für Erledigungen verschiedener Art Gebühren ein­
hebt. Die Kammer gestattet sich daher vorzuschlagen, in das 
Devisengesetz die Gebührenfreiheit für sämtliche Anbringen 
und Erledigungen ausdrücklich aufzunehmen. 

Gleichzeitig wird bemerkt, daß die Kammer wunschgemäß 25 Ab­
züge dieser Stellungnahme dem Präsidium des Nationalrates 
übe rmi t tel t hat. 
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